Freie Waldorfschule Dresden



Modell Konflikt- und Beschwerdemanagement 


als prozesshafte Festlegung












Konflikt tritt auf�Beschwerde geht ein





Anlaufstelle  Geschäftsführer


gibt Zwischennachricht,  


leitet an Schulleitung weiter.














Die Schulleitung trägt Sorge für die Prozessführung. In der wöchentlichen Sitzung der Schulleitung wird der Stand der  Konfliktlösung besprochen. Je nach Konfliktbereich und Grad der Eskalation erfolgt die Hinzuziehung weiterer Prozessbeteiligter aus den entsprechenden Mandatsgruppen der Selbstverwaltung.


 





Vertrauenspersonen


als Angebot bei Sorgen und Problemen (siehe Aufgabenbeschreibung VP)





�- ETK�- Personalgruppe�- Vorstand


- Geschäftsführung


- ELR


- Schülervertretung


- n.n. zu diskutieren








„Schlichtungskommission“ als Berufungsinstanz 


besteht neben Beschwertem und Beschwerdeführer aus mindestens 3 Vertretern, die sich zusammensetzen aus:





1 Vertreter Schulleitung des anderen Zuges


1 Vertreter Vorstand


1 Geschäftsführer 


1 Vertreter Personalgruppe


1 Vertreter ETK des anderen Zuges


1 Vertreter ELR 


1 Vertreter Schülervertretung











Befindet abschließend über den Konflikt.�












































													Phase 2





Beteiligung





Lösung  Ja  INFO





Keine Lösung.  


Es erfolgt die Einberufung�durch die SL





Lösung  Ja  INFO


























													Phase 1









































																											Phase 3





Legt Berufung�gegen den Lösungsansatz�der SL ein.





Unberührt bleibt das Direktionsrecht des Vorstandes im Rahmen


des gesetzlichen Vertretungsrechtes
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Lösung  INFO








In den ETKs  am 23.5.08 verabschiedet


